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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1963

Norm

ABGB §476

ABGB §484

Rechtssatz

Eine sogenannte wechselseitige Cottage-Servitut begründet Privatrechte der Eigentümer der als herrschend

eingetragenen Liegenschaften, wenn sie vor der Parzellierung auf Grund eines Konsenses der Baubehörde als

Eigentumsservitut einverleibt wurde; sie wurde durch den Übergang der Liegenschaften an verschiedene Eigentümer

wirksam.
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